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Beachten Sie unbedingt die Gebrauchsanleitungen der eingesetzten Präparate zu Aufwandmengen, Auflagen und Anwendungsbestimmungen! Unsere Hinweise werden mit 
größter Sorgfalt erstellt! Dennoch können wir keine Gewähr übernehmen, da sich Schreibfehler immer wieder mal einschleichen können.  

 

Weinbaufax 
Franken 

 

herausgegeben am 

Montag, 26 Juni 2023 

 

LWG Rebschutzdienst 

Weinbauring Franken e.V. 

 

 

 

Allgemeine Situation 
 

Dienstag und Mittwoch sind angenehme Temperaturen um 24° C zu erwarten. Zum Wochenende hin 

wird es wieder wärmer und die Luft schwüler. Am Mittwoch könnten vereinzelt Regenschauer fallen, wo-

bei keine großen Regenmengen zu erwarten sind.  

Die Entwicklung der Reben geht weiterhin flott voran. In den meisten Anlagen sind die Beeren „schrot-

korngroß“ bis zum Stadium „Trauben beginnen sich abzusenken“.   
 

Es gelten weiterhin die Empfehlungen des Weinbaufax vom Donnerstag, 22. Juni.  
 

Wie erwartet haben sich vereinzelt Ölflecke durch Infektionen aus den Regenfällen der vergangenen 

Woche gebildet. Achten Sie auch intensiv auf erste Befälle von Oidium an Blättern und Trauben, um 

rechtzeitig reagieren zu können.  

 

 

Abdrift 

Die Vermeidung von Abdrift auf benachbarte Feldstücke ist Teil der guten fachlichen Praxis und muss 

beachtet werden. Dies gilt umso mehr, wenn auf benachbarten Feldstücken ein Weinberg ökologisch 

bewirtschaftet wird oder andere Kulturen angebaut werden. In solchen Fällen können durch Abdrift ein-

getragene Pflanzenschutzmittel, die meist keine Zulassung für diese Kulturen bzw. Bewirtschaftungs-

form haben, zu Schwierigkeiten bei der Vermarktung führen. Um Problemen vorzubeugen sind die allge-

meinen Regeln zur Abdriftvermeidung einzuhalten (Rebschutzleitfaden, S. 48). Zusätzlich empfehlen wir 

die beiden äußeren Gassen nur in Richtung der eigenen Fläche zu behandeln. Damit lassen sich Prob-

leme vermeiden und die Nachbarschaft wird nicht belastet.  

 

Beachten Sie Folgendes:  

Ab 2023 geben wir die Aufwandmengen der Pflanzenschutzpräparate nur noch in kg bzw. L/10.000m² Laubwandfläche (LWF) 

an. Beachten Sie hierzu die Hinweise im Rebschutzleitfaden ab S. 40.  

Dennoch sind die Zulassungshinweise der Präparate, die nach der bisherigen grundflächenbezogenen Zulassung festgesetzt 

sind, zu beachten. Dies gilt insbesondere für die Aufwandmengen, deren Höchstwert nicht überschritten werden darf. 

 

 
 

Termine: 

 

 

Erinnerung „Best of Gold“ 

Annahmeschluss: HEUTE Montag, 26. Juni 2023 

Zur Teilnahme sind alle interessierten Weinbaubetriebe Bayerns, welche Frankenwein produzieren, be-

rechtigt. 

Informationen im Dokument im Anhang. 

 


